
                                                                                                                                 Schnann am, 1 April 2024  

 

 

 

Auftriebsmeldung für Verwall und Moostal. 
 

 

 

Die Meldung der Tiere für den Almsommer 2024 der 2/3 Gerichtsalpen, sind beim Gemeindeamt bzw. 

dessen Vertreter bis zum 30.04.2024 zu melden.  

 
Die Formulare für Voranmeldung sind auch dort erhältlich. 
 
Mutterkühe mit Kälbern, werden in das Moostal gemeldet, alle anderen Tiere in das Verwall. 
Pferde wie in den letzten Jahren in das Verwall. 
 
Um die Eingabe der Alm-/Weidemeldung RINDER zu erleichtern, wurde mit der Almsaison 2021 eine neue 
Funktion, die „Auftreiber - Vorschlaqsliste“ eingeführt. Zur Unterstützung des Alm-/Weidebwirtschafters 
kann der Auftreiber die Daten seiner aufzutreibenden Rinder in eine „Vorschlagsliste eintragen, und an den 
Almbewirtschafter 2/3 Gerichtsalpen (Alpe Verwall) übermitteln, um eine fehlerfreie, einfache und 
zeitgerechte Alm-/Weidemeldung RINDER zu gewährleisten. 
Neuer YouTube-Kanal „AMA-Videohandbücher und Hilfestellung“ @ama-videohandbuecher 

 
Da immer wieder falsche Lebensnummern beim Almauftrieb gemeldet werden, ersuche ich Euch von der Erstellung 
der Vorschlagsliste Gebrauch zu machen.  
Die Vorschlagsliste kann dann ausgedruckt werden und ist beim Almauftrieb dem Hirten unterschrieben 
abzugeben. Somit gibt es keine Meldungen mit falschen Lebensnummern mehr. 

  
Eine genaue termingerechte, und gewissenhafte Voranmeldung, sowie eine Auftriebsmeldung beim 
Almauftrieb mit der Vorschlagsliste, wird gebeten. 
Die Vorschlagsliste ersuche ich erst bei Bekanntgabe des Almauftriebs zu erstellen. 
 
Weiters sind alle gemeldeten Tiere, am Tag des Almauftriebs aufzutreiben.  
 
Da die Alpe Moostal und Verwall auch zu den rauschbrandgefährdeten Almen im Bezirk Landeck zählt, ist laut 
Verordnung eine Impfung Pflicht.   
Ich ersuche Euch die veterinärmedizinischen Bestimmungen einzuhalten.  
Die Impfzeugnisse sind beim Almauftrieb beizubringen. 
 
 

Laut Beschluß vom Februar 91 ist eine einheitliche Regelung der Bestoßzeiten vorgesehen, und ist am 

Vorabend ab 16.00 Uhr gestattet. 

 

Achtung: Der Hirt im Ferwall wünscht sich, dass alle Tiere eine Schelle bezw. eine Glocke tragen. 

 
 
Der Gewalthaber 

 


